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Hinweise
Der Qualitäts- und Risikomanager hat seine Arbeit im November 2019 aufgenommen,
Der vorliegende Bericht ist der erste Qualitäts- und Risikomanagement (QRM) Bericht.
Er beinhaltet eine Beurteilung des Projekts aus externey Sicht. De r Bericht konzentriert
sich in dieser Periode auf die aktuelle Risikosituation.' 4!

Das QRM orientiert sich am Qualitäts- und Risikomanagementkonzept v i . 0 v om 26. No-
vernber 2019. Die Basis für den aktuellen Bericht bilden mehrere Projektstandgespräche
mit dem Projektleiterteam, Besprechungen mit dem Co-Präsidien Stufen Steuerungs -

ausschuss und Projektausschuss, Projektstatusreports, Protokolle des Steuerungsaus-
schusses und des Projektausschusses, sowie der z um Berichtszeitpunkt aktuellen Pro-
jektmanagementplan auf der Projektablage.

Die im Bericht abgegebenen Empfehlungen sind mi t diesem Symbol ge -
kennzeichnet und mit der Zahl «x» nummeriert. Die zusammengefasste Lis-

x te aller Empfehlungen befindet sich im Anhang.
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anagement S umma r y

Justitia Ist nicht nu r infolge der technischen Komplexität der angestrebten
Lösung ein herausforderndes Informatikprojekt, sondern durch die Involv ie-
rung vieler Stakeholdergruppen über Staatsebenen (Bund, mehrere Kanto-
ne) und die Tangierung al ler Staatsgewalten (Gerichte, Exekutive, Legistati-
ve) im besonderen Masse ein anspruchsvolles Organisationsprojekt.

Der vorliegende, initiale Qualitäts- und Risikomanagement-Bericht legt den
Fokus auf die Risikobeurteilung (Kapitel 3). Der QRM hat infolgedessen den
Projektstatus (Kapitel 2) aus Priorisierungsgründen nu r punktuell gewür-
digt.

Die Projektleitung zeigt zusammengefasst eine sehr angespannte Risikosi-
tuation auf, weshalb der QRM diese insgesamt als kritisch einschätzt, Die
Risiken beim Leistungsfortschritt (Gefährdung von Projektzielen und -
ergebnissen als Ganzes oder in Teilen), sowie die Qualitätsrisiken (Gefähr-
dung von Qualitätsvorgaben oder -erwartungen an Lieferergebnisse) wirken
sich zur Zeit besonders negativ auf den Projekterfolg aus.

Der QRM erachtet den Projektausschuss infolge seiner Grösse und Beset-
zung nicht als das geeignete Gremium, um rasch wirksame Entscheide zu r

Reduktion der vordringlichsten Risiken rasch fällen zu können und emp-
fiehlt, Massnahmenentscheide und Wirkungsmessung künftig in einem klei-
neren Gremium (z.B. bestehend aus Co-Präsidium und Gesamtprojektlei-
tung) durchzuführen.

Der Scone des Projektes, wie auch der Projektauftrag sind unk l a r , Zudem
bestehen offensichtliche Differenzen zur Ar t der Aufgabenerfüllung zwischen
der Projektleitung und dem Projektausschuss, was das Vertrauensverhältnis
zueinander infrage stellt. Solange score und Auftrag nicht geklärt und die
Differenzen nicht bereinigt sind, wird es nicht möglich sein, das System so
zu beschreiben, dass dieses ausgeschrieben, beschafft und betrieben we r -
den kann, Die Projektziele würden nicht erreicht und das Projekt bliebe e r -
folglos. Der QRM erachtet diese Unklarheiten zur Zei t als Hauptverursacher
für verschiedene hoch eingeschätzte Risiken, weiche den Erfolg des Projek-
tes gefährden. Er empfiehlt der Projektleitung, sowie dem Projekt- und
Steuerungsausschuss, den Auftrag und den Scope des Projekts im Kreis Co-
Präsidien und Projektleitung prioritär zu klären, sowie die bestehenden Di f -
ferenzen zu bereinigen,

Um den Projektausschuss zeitlich, wie auch inhaltlich entlasten zu können,
empfiehlt der ORM vor der Tagung des Projektausschusses ein Vorgespräch
mi t der Projekt lei tung und den Co-Präsidien des Projektausschusses durch-
zuführen, um damit Vertrauen zwischen Projektleitung und -ausschuss zu
bilden, sowie die Entscheid-Effizienz zu steigern.
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2.1

Projektstatus

Nachfolgende Tabelle zeigt die Statuseinschätzungen der Projektleitung und
des QRM per Ende November. Basis für die Einschätzung bildete der Pro-
jektstatusbericht PAO6, Beilage 13 zur Si tzung des Projektausschusses v o m
28.11.2019, sowie verschiedene Gespräche mi t der Projektleitung,

Dimension’ Vgl. Vorperiode (ORM)?

Leistungsfortschritt

Termine

Aufwand & Kosten

Qualität

Leistungsfortschritt (Zielerreichung)
Das Projekt befindet sich in der Phase Konzept und orientiert sich nach wie
vor am folgenden Masterplan:
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Mit der Genehmigung der letzten zwei Sandboxes (FR und SG) durch den
Projektausschuss v o m 28.11.19 wurde ein funktional genügender Abde-
ckungsgrad zu der zu beschaffenden Gesamtlösung erreicht. Dieser Abde-
ckungsgrad ermöglicht es der Projektleitung, relevante Aspekte des für Jus-
titfa vorgesehenen Funktionsumfangs zu testen und die Erkenntnisse dar-

3 s schlechter ® gut ? besser
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2.2

aus als Anforderungen in die geplante Ausschreibung einfliessen zu lassen.

Die von der Projektleitung beantragten Stellen eines Kommunikations- und
Medienbeauftragten, eines IT-Architekten und eines Business Analysten
wurden bewilligt und können ausgeschrieben werden.

Der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die elektronische Kommunikation
in der Justiz ist bereinigt, Aufgrund des diesbezüglichen Dissens zwischen
dem Bundesamt für Justiz und dem Bundesgericht steht die Verordnungs-
kompetenz noch offen. Die interne Ämterkonsultation ist anfangs nächsten
Jahres vorgesehen, die Vernehmlassung Mitte 2020.

Qualität (vereinbarte und erwartete Ergeb-
nisqualität)
Die Ablage auf Confluence ist umfassend und zweckmässig in verschiedene
Bereiche aufgeteilt, damit verschiedene am Projekt beteiligte Anspruchs-
gruppen ihre Aufgaben wahrnehmen und ihre Interessen einbringen kön-
nen. Confluence ermöglicht die Kollaboration und Partizipation unter einer
grossen Menge von Teilnehmern.

Zur Beurteilung der Projektqualität hat sich der QRM aus Prioritätsgründen
lediglich auf die Prüfung der Ergebnisqualität von Lieferobjekten konzen-
triert®,

Der Projektmanagementplan? (HERMES: «dient als einheitliche Handlungs-
grundlage für alle Projektbeteiligten») wird durch die Projektleitung regel-
mässig nachgeführt. Obwohl die Genehmigung in der Revisions-und Ge -
nehmigungskontrolle nicht ersichtlich ist (was sie sein sollte), geht der QRM
davon aus, dass der Projektmanagementplan z um Zeitpunkt der Freigabe
Phase Konzept durch den Projektausschuss genehmigt wurde.

Im Kapitel & des Projektmanagementplans ist das Verfahren zur Prüfung
von Lieferobjekten für den QRM nachvollziehbar und zweckmässig beschrie-
ben. Der im Unterkapitel 3 (Planung der Reviews) aufgeführte Qualitätsma-
nagement-Plan enthält die genehmigten Lieferobjekte (Status «Accepted»).
Geplante Lieferobjekte hat der QRM nur in einzelnen Aufträgen an Fach-
gruppen gefunden, Eine zentrale Übersicht geplanter Lieferobjekte mit
Planterminen scheint nicht vorhanden.

Der QRM empfiehlt nicht n u r die geprüften, sondern
auch alle in der aktuel len Projektphase geplanten
und für die Projektleitung relevanten Lieferobjekte in
einer Zentralen Übersicht (zum Beispiel im aktuellen
Qualitätsmanagement-Plan) zu führen, um die Er-
gebnisplanung zu erleichtern, mögliche Abhängigkei-

ten besser zu erkennen, die Statusberichterstattung zu konkretisieren und
die Nachvoliziehbarkeit von Projektänderungen sicherstellen zu können.

4ARMKonzept Kapitel 2.2, Verantwortungsbereich 4 (Programm- und Projektergebnisse aus qualita-
tiver Sicht)

5 Atos: 7wikiJustitiaä0.c
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2 , 3 Termine
Der QRM teilt die (gelbe) Statuseinschätzung der Projektleitung. Mit Blick
auf den momentanen Leistungsfortschritt und die Qualität der Ergebnispla-
nung erachtet der QRM es zur Zei t als herausfordernd, den Beschaffungs-
gegenstand festzulegen und die Ausschreibungsunterlagen noch früh genug
zu erstellen, damit am Ziel, die erste notwendige WTO-Ausschreibung im
Jahre 2020 durchzuführen, festgehalten werden kann.

Die Projektleitung überarbeitet zur Zeit die Projekt-, Termin und Ergebnis-
planung und wird diese dem Projektausschuss vorlegen. Der ORM verzich-
tet deshalb an dieser Stelle auf eine Empfehlung.

2.4 Aufwand & Kosten
Der ORM teilt die (gelbe) Statuseinschätzung der Projektleitung nur be-
dingt. Gemäss Projektauftrag wird der Mitteibedarf aufgrund einer Schät-
zung der Projektkosten, die während der ganzen Projektdauer laufend ver-
feinert wird, festgelegt‘. Konkret genehmigt der Projektausschuss das Bud-
get des Folgejahres auf Antrag der Projektleitung.

Der Sta tus der Kosten schätzt der QRM momentan als grün ein. Das Jahr
2019 wird unter Budget abgeschlossen werden können und der Kreditrah-
men für das Folgejahr wurde in der S i t zung des Projektausschusses vom
11.10.19 genehmigt bzw. an der Sitzung v om 28.11.19 bestätigt. Es ist a l -
lerdings nicht ausgeschlossen, dass sich die aktuelle Überarbeitung der Pro-
jektplanung nicht nu r auf die Termine, sondern auch auf Aufwand & Kosten
auswirken wird. Ebenfalls sind eine klare und einheitliche Definit ion bezüg-
lich Scope, Auftrag und Abgrenzung zwingend nötig, damit Aufwand und
Kosten im Rahmen bleiben.

6 "Senehmigter Projektauftrag Justitia 4.0,KurzfassungV2.0 vom2.5.19,Kapitels -
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3.1 Projektabwicklungsrisiken (bottom Up)
Gemäss HERMES ist die Projektleitung für die Führung des Qualitäts- und
Risikomanagements ve ran two r t l i ch ,

Die von der Projektleitung geführte Risikoliste wird im jeweiligen Projekt-
statusbericht zuhanden Projektausschuss und Steuerungsausschuss abge-
bildet. Sie ist einfach und zweckmässig. Aktuelle Massnahmen werden r e -
gelmässig nachgeführt. Sie werden im Rahmen des Standardtraktandums
«Projektstatus» jeweils besprochen.

Die nachfolgende Abbildung ist eine grafische Repräsentation der von der
Projektleitung geführten Risiken. Der QRM hat die Beschreibung verschie-
dener Risiken leicht umformuliert, damit die Wirkung der entsprechenden
Risiken klarer erkennbar ist. Er regt an, diese Art der Risikoformulierung zu
übernehmen.

R8:ineffiziente Projektführung
infolge unklarer Governance im
PL-Team

R2: Der Widerstand der
Benutzer behindert die -

Fortführung des Projektes

R3: Der Digitalisierungs-
effekt der Lösung schei- _
tert am Widerstand der
kommerziellen Anbieter

R5: Die Tragweite und
Komplexität des Vor- -

habens wird unterschätzt

R9: Unklärheit der
Gliederung der
Sandboxen mindert

| die Qualität der
Lösung

R7: Die Beschaffung
dauert länger als
geplant

Abbildung 2: Projektabwicktungsrisiken Bot tom-Up aus Sicht Projektleitung

Zusätzlich zu den 1i v o n der Projektleitung geführten Risiken, wurden wäh-
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rend der PA/STA Retraite v o m 2.10.19 die folgenden 6 Risiken ergänzt:

[Risikobeschreibung

Verständnis fördem, Differenzen offen auf den Tisch
legen, Fokussierung auf das Wesentliche und Lösungen in
Varianten beantragen

Stakeholder Unterschiedliche Vorstellungen bei den
late10, zahlreichen Stakeholdem

sinnvolles Mass finden: für den Austausch ist ein gewisses
Mass an Standardisierung notwendig, zuviel
Standardisierung gefähttet das Gesamtprojekt

Aktenstruktur Überregulierung der Aktenstruktur der
ey |eJustizakte

aktives Monitoring/Unterstützung, Partnermodelle
andenken, allenfalls einen Plan B «Eigen-
[Neuentwicklung» ins Auge fassen

Lieferanten Geschäftsverwaltung der bestehenden
16 iauspasta- |Lieferanten/Partner als Gegenstück zum

Retrake 19) |Justizportal fehlt

Information

Abbildung 3: Aus der Retraite v o m 2.10,19 ergänzte Risiken

Bei der Analyse der aus der Retraite ergänzten Risiken stellt der QRM im
Vergleich zu jenen der Projektleitung die in der Abbildung 3 rot und gelb
hinterlegten Redundanzen fest. So sind die Risken 11 und 13, sowie 4 und
15 deckungsgleich. Die Risiken 3 und 16 ähneln sich thematisch so stark,
dass sie zusammengefasst werden können. Der QRM regt an, den Risikoka-
talog hinsichtlich Aussagekraft (Wirkungsformulierung) und Redundanz zu-
handen der nächsten Berichterstattung zu überprüfen.

Die Projektleitung zeigt zusammengefasst eine sehr angespannte Risikosi-
tuation auf. Von 11 gemeldeten Risiken befinden sich 6 im roten Bereich,
was gemäss der Farbgebung’ bedeutet, dass eine Mehrheit der gemeldeten
Risiken Entscheide v o m Projekt- bzw. Steuerungsausschuss bedingen.

Die Projektrisiken werden im Rahmen der Sitzungen des Projektausschus-
ses durch die Projektleitung präsentiert und diskutiert. D e r QRM erachtet
dieses G r e m i u m als ungeeignet, über die aus der Risikodiskussion erwach-
senen Massnahmen zu befinden. Aufgrund der Besetzung und Grösse des
Projektausschusses wird dieser die Risiken und die damit verbundenen
Massnahmen lediglich zur Kenntnis nehmen können. Im Dokument «Gover-

nance» ist definiert, dass der QRM (externes Kontrollorgan) die Risiken, die
Verwendung der Ressourcen sowie die Abwicklung des Projekts regelmässig
überprüft, Korrekturmassnahmen empfiehlt, sowie den Projekt- und Steue-

rungsausschuss) darüber informiert. Es ist allerdings nirgends definiert, wer
über diese Empfehlungen befindet und sie z u r Umsetzung beauftragt.

7 Ampel farbensieh
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3.2

8 B e u r t e i l u n gdurch dasQRM s e h n
9 Stiefere Risiken ®u n v e r ä n d e r t&höhere Risiken

Der QRM schätzt die Risikosituation als kritisch ein.
Er erachtet den Projektausschuss infolge seiner
Grösse und Besetzung nicht als das geeignete Gre -
mium, um über die Vielzahl! v o n Massnahmen zu be-
finden und wirksarne Entscheide zur Reduktion der

vordringlichsten Risiken fällen zu k ö n n e n , Er empf iehl t , Massnahmenent-
scheide und Wirkungsmessung künftig in einem kleineren Gremium (z.B.
bestehend aus Co-Präsidium und Gesamtprojektleitung) durchzuführen und
die Organisationsanpassung im Governancedokument zu verankern.

Projektrisiken (Top Down)
Die nachfolgende Einschätzung der Projektrisiken wurde durch den QRM im
Rahmen seiner zur Verfügung stehenden Informationen erstmalig durchge-
führt. Der QRM hat dabei sämtliche Abwicklungsrisiken analysiert und den
nachfolgenden Auswirkungsdimensionen zugeteilt:

Auswirkungs- Auswirkung auf Eintrititswahr- Veränderung zu Empfehlung
Dimension? Projekterfolg scheinlichkeit Vorperiode” Risikostrategie

Leistungsfort- Hoch Mittel-Hoch m
schritt

Termine Tief-Mittel Mittel-Hoch im Vermindern

Aufw. &Kosten Mittel Tief-Mittel _

Qualität Hoch Hoch

Tabelle {: Einschätzung der Auswirkungsdimensionen aus Sicht QRM

|
| Leistun6 | 1g

E.") |

E .

5 Aufwand &
o g ! Kostenen |u R6) |
5 !
B R  3 :EM |[3 !
3 |Rn \
= 02
&
pe]<

1 B

Termine

© 1 2 3 4 5 6

Eintrittswahrscheinlichkeit

Abbildung 4: Aktuelle Projektrisiken aus Sicht QRM

Justitia ist nicht nur Infolge der technischen Komplexität der angestrebten
Lösung ein herausforderndes Informatikprojekt, sondern durch die Involvie-
rung vieler Stakeholdergruppen über Staatsebenen (Bund, mehrere Kanto-
ne) und die Tangierung aller Staatsgewalten (Gerichte, Exekutive, Legislati-
ve) im besonderen Masse ein anspruchsvolles Organisationsprojekt.
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Die Hauptrisiken, welches den Informatikteil des Projekts zur Ze i t stark be-
drohen, sind der nach wir vor unklare Scope ( R i l , R13), die ungenügenden
Fähigkeiten bzw. Ressourcen (R4, R15), sowie eine mögliche Überregulie-
rung der Aktenstruktur der eJusizakte (R14). Diese Risiken hindern die
Festlegung des Beschaffungsgegenstands, welcher ein zentrales Ergebnis
zur Abdeckung der im Projektauftrag formulierten Projektziete darstellt.

Die Hauptrisiken, welche den Organisationsteil des Projekts bedrohen, sind
die komplexe Projektorganisation & Governance (R1), unterschiedliche Vor -
stellungen bei den zahlreichen Stakeholdern (R12), sowie der Widerstand
der Benutzer in der Transformationsphase des Projekts (R2).

Grundsätzlich schätzt der QRM die Risiken mi t Auswirkung auf den Leis-
tungsfortschritt (Gefährdung von Projektzielen und -ergebnissen als Ganzes
oder in Teilen), sowie auf die Qualität (Gefährdung von Qualitätsvorgaben
oder -erwartungen an Lieferergebnisse) zur Zeit am höchsten ein.

3.2.1 Auswirkung auf den Leistungsfortschritt”®

Wie im Aussprachepapier der Sitzung der beiden Co-Präsidien Steuerungs-

3 * ı ausschuss und Projektausschuss v o m 3,12,19°' festgehalten, ist der Scope
F 8° “ des Projektes nach wie vor unklar. Solange dieser nicht geklärt ist, wird es
e3 ’ || | | Gus l i tä t nicht möglich sein, das System durch die Fachgruppen und durch g e s a m -

2 5 ’| Y meite Erfahrungen aus den Sandboxes so zu beschreiben, dass dieses aus-
3° " Aufwarid Ferne geschrieben, beschafft und betrieben werden kann. Die Projektziele würden
“ „& Kosten nicht erreicht und das Projekt bliebe erfolglos.

®, ı 7 3 a 5 [2
Eintrittswahrscheinlichkeit Der unklare Scope erstreckt sich über eine fachliche und technische Sicht:

= Aus fachlicher Sicht bietet der Begriff «Aktenführung» aus dem Gese t -
zesentwurf Interpretationsspielraum für die zahlreichen am Projekt
Justitia interessierten Stakeholder. So ist es offenbar nicht klar, ob Jus-
tit ia den Behörden (Gerichte, Staatsanwaltschaften) ein System zur
Führung ihrer Akten bereitstellen soll, oder ob die Behörden dies mit
eigenen Systemen tun’”, Dabei scheint auch die Frage nach dem Scan-
ning von Akten nicht abschliessend geklärt. Zudem gibt es fachliche
Differenzen zwischen der Justizkonferenz und der KKJPD in der Frage
ob und wie die Vollzugsstellen durch Justitia bedient werden sollen. Ein
nicht restloses Bereinigen dieser Differenz birgt die Gefahr, dass die
Vereinbarung zwischen Justizkonferenz und KKJPD scheitert und diese
in der Digitalisierung ihrer Prozesse eigene Wege gehen.

Aus technischer Sicht ist die Zielarchitektur schon weit fortgeschritten.
Diese beschreibt das Zusammenspiel zwischen Portal, Aktenführung
und Akteneinsicht. Der QRM erachtet es als problematisch, wenn der
fachliche Scope nicht geklärt ist, die Architektur dies aber voraussetzt.
Die Gefahr besteht, dass damit ungültige Anforderungen an das zu be-
schaffende System formuliert werden und die Wahl der Beschaffungs-
strategie (für die Beschaffung der Lösung anzuwendende(s) Verfahren)
vorweggenommen wird.

Der QRM erachtet den unklaren Scope zur Zeit als
& Hauptverursacher für verschiedene hoch einge-

10Getriebendureh: R2:Der Widerstand‘derBenutzer hindertdieFortführungdesProjektes,R3:D e r
Digitalisierungseffekt der Lösung scheitert am Widerstand der kommerzielien Anbieter, R 4 : Leis-
tungseinbussen infolge Finanzierungsproblemen oder ungenügender Ressourcenabdeckung, R5: Die
Tragweite und Komplexität des Vorhabens wird unterschätzt, R11/R13: Unklarer Scope und falsch
gesetzte Prioritäten hindert die Fortführung des Projektes, Ri14: Überreguiierung der Aktenstruktur
und der elustizakte.

11 h t tos ı / /w ik i jus t i t iadO.ch NE

12 Kurzfassung Projektauftrag v2.0 v o m 22.53.19: „Das Projekt Justitia 4.0 hat zum Ziei, weder die
Verfahren auf Bundes- oder Kantonsebene noch die Arbeitsweise der Justizbehörden zu vereinheitli-
chen. Angesichts der kantonalen Eigenschaften und der sehr unterschiedlichen Typen von Justizak-
ten wäre ein solches Vorhaben sowieso illusorisch. Die Standardisierung soll sich grundsätzlich auf
eine sehr allgemeine Grobstruktur und auf die technischen Aspekte, die zum guten Funktionieren
der e j u s t i z a k t e unbedingt notwendig sind, beschränken.“
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schätzte Risiken, welche den Erfolg des Projektes gefährden. Er empfiehlt
der Projektleitung, die Themen mi t urıklarem Scope abschliessend aufzu-
führen, m i t den Co-Präsidien prioritär zu bereinigen und klar zu kommuni-
zieren.

Mit den aus dem letzten Projektausschuss bewil l igten Stellen kann sich die
Projektleitung mit Fähigkeiten in Kommunikation, Architektur und Business
Analyse verstärken. Auch wenn die Stellen erfolgreich besetzt sind, werden
im Bereich der Projektausführung voraussichtlich Fähigkeitslücken bestehen
bleiben. Möglicherweise werden sich diese aufgrund der aktuellen Überar-
beitung der Projektplanung gar vergrössern. Sollten die Lüken nicht ge -
deckt werden können, hätte dies empfindlichen Einfluss auf den Leistungs-
fortschritt. Insbesondere die Fachgruppen scheinen davon betroffen zu
sein. Die erzeugten Ergebnisse aus den Fachgruppen müssen mit Blick au f
die Beschreibung des Beschaffungsgegenstands und die Anforderungen an
die Lösung noch konkretisiert werden. Um ein möglichst breit abgestütztes
Ergebnis erarbeiten zu können, wurde bei der Besetzung der Fachgruppen
grossen Wert auf die Grösse der Gruppe und Zusammense tzung der Fach-
vertreter gelegt. Es hat sich insbesondere bei den Miliz-Ressourcen nun ge -
nerell gezeigt, dass deren Mitwirkung auf die Teilnahme von Workshops be-
grenzt w a r , Dami t konnte zwar die Fachexpertise genutzt werden, die Ar -
beit an den fü r die Ausschreibung benötigten Lieferobjekte muss allerdings
noch geleistet werden. Die Gefahr ist gross, dass die vom Projektausschuss
bewilligten Stellen spät besetzt werden und auch nicht ausreichen, die not-
wendigen Lieferobjekte zu erzeugen.

Der QRM erachtet die Besetzung der Fachgruppen
als zu knapp, um die für die Beschreibung des Be-
schaffungsgegenstands und die Anforderungen an
die Lösung notwendigen Lieferobjekte in der v o r g e -
sehenen Zei t erzeugen zu können, Er empfiehlt der
Projektleitung, dem Projektausschuss entweder ein

Ressourcenbegehren zu stellen, um die Fachgruppen zu verstärken um wie
geplant am Termin der Ausschreibung festzuhalten oder den Ausschrel-
bungstermin unter Berücksichtigung der heutigen Kapazitäten auf einen
realistischen Zeitpunkt neu zu planen, Die daraus resultierte Neuplanung
anschliessend durch den Projektausschuss genehmigen lassen ,
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Eintrittswahrscheinlichkeit

Auswirkung auf die Qualität'®

Grundsätzlich stellt eine verteilte Auftraggeberschaft grosse Herausforde-
rungen an die ordnungsgemässe Führung eines Projektes. Solange der Pro-
jektauftrag klar und der Projektscope definiert ist, erachtet der QRM mög l i -
che Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Projekt- bzw, S t eue -
rungsausschuss und Projektleitung als lösbar. Im vorliegenden Fall ist der
Scope‘, wie auch der Projektauftrag unk la r ,

Es gibt zwei Projektaufträge. Eine durch den gemischten Ausschuss am
13.2.19 genehmigte Version 1.2, sowie eine durch den Steuerungsaus-
schuss am 22.5.19 genehmigte Kurzfassung Version 2.0. Formal betrachtet
ist lediglich die Kurzfassung gültig, da die Langversion (bis auf das Kapitel 9
betreffend Governance) durch die Gerichte nie genehmigt wurde. Allerdings
ist in der Kurzfassung des Auftrags die Bildung von Lösungsvarianten’®
nicht enthalten, was zu einer unterschiedlichen Erwartungshaltung an Liefe-
rergebnisse zwischen Projekt-, bzw. Steuerungsausschuss und Projektlei-
tung führen kann.

De r QRM empfiehlt dem Projekt- und Steuerungs-

ausschuss, die Langversiondes Projektauftrags als
nicht bindend zu erklären und die Kurzfassung min-
desterg m i t der Einforderung von durch den Projek-
tausschuss zu genehmigenden Lösungsvarianten
(Kombination von Varianten zu Lösung, Betriebsmo-

deli und Beschaffungsverfahren, bzw. -stellen) zu präzisieren.

&

Gemäss Governance'® verantwortet der Projektausschuss «das Fachliche
und stellt damit den Überbau über die Projektleitung dar. Zudem werden
das Netzwerk, der operative Zugang und der Rückhalt zu den schweizeri-
schen Justizbehörden sichergestellt». Der Projektausschuss ist z u r Sicher-
stellung des Netzwerkes, des operativen Zugangs, sowie des Rückhalts zu
den schweizerischen Justizbehörden ideal besetzt. Demgegenüber erscheint
er zur Wahrnehmung der fachlichen Verantwortung infolge seiner Grösse
eher schwerfällig. Die Effizienz zum Fällen notwendiger Entscheide kann un-
ter dieser Schwerfälligkeit leiden und die vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Projektausschuss und Projektleitung trüben. Kurzfristige Entschei-
dungen sind aufgrund der grossen Vorlaufzeit ebenfalls nicht möglich. Im
Aussprachepapier der S i t zung der beiden Co-Präsidien Steuerungsaus-
schuss und Projektausschuss vom 3,12.19 ist von Differenzen zur A r t der
Aufgabenerfüllung zwischen der Projektleitung und dem Projektausschuss
die Rede, was das Vertrauensverhältnis zueinander offensichtlich infrage
s te l l t ,

trauensbildung, zu r Ste igerung der Projektplanungs-
qualität, zur Entlastung der ohnehin bereits vollen

Agenda des Projektausschusses, sowie zur Steigerung der Entscheid-Effizi-
enz.

De r QRM empfiehlt dem Co-Präsidium des Projek-
tausschusses, sowie der Projektleitung jeweils vor
der Projektausschusssitzung eine Vorbesprechung
durchzuführen, Diese Vorbesprechung dient zur Ver-

13 Getrieben durch: Ri: Handlungsunfähigkeit infolge komplexer Projektorganisation / Governance,
RB: Ineffiziente Projektführung infolge unklarer Governance im PL-Team, R9: Unkfarheit der Gliede-
rung der Sandboxen mindert die Qualität der Lösung, R 1 2 ; Unterschiedliche Vorstellungen bei den
zahfreichen ı Informat ion der Gremien.

15 "Projektauftrag V1.2 v om 13.2.19, Kapitel 3.4.1(Lösungsvar ian ten) :„Im Rahmen desPro jek tesgilt
es Lösungsvarianten für das Jusitz.Swiss Portal, sowie die Lösungsansätze für die eJustiz App a n -
hand der Sandboxes innerhalb des Ausschreibungsverfahrens zu erarbeiten.

1 6G o v e r n a n c eJustitia 4.0 V3.3 vom 13.2.19
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Infolge der hohen Risikowerte des Risikos R&(Rollenverständnis im PL.-
Team unterschiedlich, Aufgabenzuordnung unklar) scheint es Schwierigkei-
ten in der Zusammenarbeit innerhalb des Projektleiter-Teams"” (V. Meyer,
3. Bühler, J. Piesbergen, BWaeber, M. Erni) zu geben. Solange diese
Schwierigkeiten nicht gelöst sind, leidet die Effizienz der Aufgabenzuteilung
und die Qualität der Aufgabenerfüllung, was sich negativ auf den Leistungs-
fortschritt des Gesamtprojekts auswirken kann. Im Rahmen verschiedener
Gespräche hat der QRM dazu folgende Feststellungen gemacht:

® }, Piesbergen hat eine schwierige Rolle. Er ist zum einen im Rahmen
des Projekts Mitarbeiter im PL-Team von V. Meyer. Z um anderen ist er
aber auch hierarchisch Vorgesetzter von V, Meyer aus der KKJPD-L in ie ,

® ]. Bühler wird ab 1.1.2020 sein Pensum von 80% zugunsten des Pro-
jekts auf 40% reduzieren. Diese Reduktion wirkt sich negativ auf die
Parität von Justiz und KKJPD innerhalb der Projektleitung aus (was sich
negativ auf das ohnehin getrübte Vertrauensverhältnis zwischen der
Projektleitung und dem Projektausschuss auswirken kann).

® }. Bühler ist hierarchisch M. Erni vorgesetzt und scheint die Anord-
nungskompetenz teilweise, jedoch nicht konsequent, an V. Meyer dele-
giert zu haben. Die partielle Delegation kann Irritationen in der Zusam-
menarbeit zwischen V. Meyer und M. Erni hervorrufen.

Gemäss HERMES besitzt der Projektleiter Kompetenz bezüglich des Einsat-
zes der für die Phase freigegebenen Ressourcen, Entscheidungskompetenz
im mit dem Auftraggeber definierten Rahmen, sowie Anordnungs-
kompetenz. Solange das Rollenmodell nach HERMES gelebt werden soll’®,
erachtet der QRM die Aufteilung dieser Kompetenz auf verschiedene Perso-
nen als nicht zielführend,.

Der QRM empfiehlt die Rollen innerhalb der Projekt-
leitung zu klären. Um Klarheit in der Aufgabenzuord-
nung zu schaffen, sollte die HERMES-Rolie des Pro-
jektleiters einer Person zugewiesen werden, welche
die In teressen der Projektleitung gegenüber dem
Projektausschuss paritätisch ver t r i t t , Sollte die pari-

tätische Vertretung durch eine bestehende Person aus der Projektleitung
aus Sicht des Projektausschusses nicht möglich sein, sollte diese erwägen,
die Rolle des Projektleiters frei jeglicher Interessen extern zu besetzen.

Nach Auffassung des QRM stellt die Führung der Sandboxes’” eine besonde-
re Herausforderung an die Projektleitung Justitia. Zum einen ist beabsich-
t igt, diese Sandboxes als einzelne Teilprojekte innerhalb des Projekts zu
führen. Da die Entwicklung der Sandboxes aber auch durch den entspre-
chenden Kanton geführt wird, ist anzunehmen, dass dieser auch einen
Steuerungsanspruch an die Sandbox geltend macht, welcher möglicherwei-
se Interessendkonflikte mit jenem des Projekt-, bzw. Steuerungsausschus-
ses Justitia auslöst. Der QRM regt an, diesen Aspekt bei der Init ial isierung
der Teilprojekte und der Formulierung der Teilprojektaufträge zu berück-
sichtigen.

18 Alternativ käme eine unter aglien Grundsätzen geführte S tion infrage, was der QRM ”
im vorliegenden Fall allerdings nicht empfehlen würde.

19 Eine Sandbox ist ein bestehendes Muster, weiches eine Teilfunktionalität der Gesamtlösung Justitia
abdeckt. Nach Verständnis des QRM sollen die Sandboxes es dem Projekt ermöglichen, praktische
Erfahrungen mi t der Teilfunktionalität zu sammeln, um diese als Anforderungen in die zu beschaf-
fende Gesamtlösung einfliessen zu lassen.
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21 Zurzei t keine relevanten Risiken m i t

: Qluäfität

Terminliche Auswirkung”

Bis auf die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Lösung entgegen der Pla-
nung nicht 2020 ausgeschrieben werden kann, werden die restlichen Risi-
ken, welche sich auf Termine auswirken können, eher tief eingeschätzt. Z u -

dem erachtet der QRM die Auswirkung von zeitlichen Verzögerungen auf
den Projekterfolg eher als gering (siehe Erreur : source de la reference non

trouvse).

Die Projektleitung überarbeitet zur Zei t die Projektplanung. Der QRM ver-
zichtet deshalb an dieser Stelle auf eine Empfehlung und weist auf die im
Kapitel 3.2.1 erwähnte Wichtigkeit einer guten Besetzung der Fachgruppen
hin.

Auswirkung auf Aufwand & Kosten”

Im Gegensatz zu den restlichen Auswirkungsdimensionen (Qualität, Leis-
tungsfortschritt und Termine) schätzt der QRM die Wahrscheinlichkeit, dass
die Überschreitung v on Aufwand und/oder Kosten den Projekterfolg gefähr-
den momentan als relativ gering ein, weshalb er an dieser Stelle auf eine
Empfehlung verzichtet.

Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass sich die aktuelle Überarbeitung
der Projektplanung nicht n u r auf die Termine, sondern auch auf Aufwand &
Kosten für das Jahr 2020 auswirken wird.

wirkung aufAufwand&Kosten.
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4.1

S t e l l u ngnahmen

Stel lungnahmen zu Empfehlungen
Die Co-Präsidien PAS und STA, sowie die Projektleitung nehmen auf die
Empfehlungen des QRM wie folgt Stel lung:

Empfehlung Stellungnahme

[Empfehlung 3] Der unklare Angenommen wie folgt:
Scope gefährdet den Erfolg des &
Projektes. Er empflehit der Ge-
samtprojektleitung, die Themen
mit unklarem Scope abschlies-
send aufzuführen, mi t dem Co-
Präsidium prioritär zu bereinigen
und klar zu kommunizieren. @ Verbleibende Unklarheiten sollen im Rahmen

von zu erstellenden Konzepten adressiert und im
ee etaueruna (erA Verlauf der Konzeptphase des Projekts geklärt

Die Kurzfassung des Projektauftrags soll präzi-
siert werden mit Themen, welche zum heutigen
Zeitpunkt geklärt werden können. Die Präzisie-
rung kann beispielsweise in Form eines Anhangs
erfolgen.

und PAS), die Langversion des werden.
Projektauftrags als nicht bin- = Die Konzepte sollen Lösungsvarianten aufzeigen,
dend zu erklären und die Kurz- über welche die zuständigen Organe befinden
fassung mindestens mi t der Ein- und die Projektleitung zu deren Beschaffung(en)
forderung von durch den Projek- beauftragen können.

tausschuss zu genehmigenden & Die Konzepte richten sich nach einer Architektur,
Lösungsvarianten zu präzisie- in welcher alle Lösungsvarianten abgebildet wer -
ren. den können.

[Empfehlung 7] Der QRM emp- Provisorisch soll in der Gesamtprojektleitung (GPL)
fiehlt die Rollen innerhalb der im Sinne einer Übergangsregelurg nachfolgende Rol-
Projektleitung zu klären und die lenverteilung gelten:
HERMES-Rolle des Projektleiters
, , = _\, Meyer soli die Rolle PL gem. Governance

e i n e r Person z u z u w e i s e n , übernehmen und die Funktion des Vorsitzenden
der Gesamt-PL wah rnehmen ,

® ). Bühler soll die Stellvertretung von J. Meier
wahrnehmen.

® ). Piesbergen zieht sich auf die Rolle des Coa-
ches zurück und unterstützt V. Meyer und )J.

Bühler in ihrer Aufgabe.

® Die GPL erhält den Auftrag zuhanden des PAS
Varianten zur Reorganisation der GPL vorzule-
gen.

s Die neue Aufgabenverteilung soll im Rahmen ei-
ner angemessenen Übergangsfrist in Kraft tre-
ten.
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[Empfehlung 23 Der QRM
schätzt die Risikosituation als
kritisch ein. Er empfiehlt, Mass-
nahmen-entscheide und Wir-
kungs-messung künftig in einem
kleineren Gremium (z.B. beste-
hend aus Co-Präsidium und Ge-
samtprojektleitung) durchzufür-
ren.

[Empfehlung 13 Nicht n u r die
geprüften, sondern auch alle in
der aktuellen Projektphase ge-
planten und für die Gesamt-pro-
jektleitung relevanten Liefer-
objekte in einer zentralen Über-
sicht führen, um die Ergebnis-
planung zu erleichtern, mögliche
Abhängigkeiten besser zu er-
kennen, die Statusbericht-
erstattung zu konkretisieren und
die Nachvollziehbarkeit von Pro-
jektänderungen sicherstellen zu
können.

[Empfehlung 4] Der QRM erach-
tet die Besetzung der Fach-
gruppen als zu knapp und emp-
fiehlt der Gesamtprojekt-lei-
tung, dem Projektausschuss
entweder ein Ressourcenbegeh-
r e n zu stellen oder den Aus-
schreibungstermin neu zu pla-
nen.

www.csp-ag.ch

Angenommen wie folgt:

6-3

3

Zustimmung, dass das Management der Risiken
ein Haupttraktandenpunkt wichtiges S teue rungs -

instrument für STA und PAS Ist.

Neben dem etablierten PAS soll ein bezüglich
Besetzung „reduzierter PAS“ gebildet werden,
der sich auf das Management der Risiken fokus-
siert und den etablierten PAS entlastet.

Der PAS erwartet von der GPL diesbezüglich Vor-
schläge zur Reduktion der Anzahl der PA-Sitzun-
gen mit Hinblick auf den Führungsrhythmus des
STA. Dabei könnte auch ein kleines Gremium al-
ternierend zum normalen PAtagen.

Angenommen wie folgt:

K2 Die Empfehlungen werden von der Gesamtp ro -
jektleitung akzeptiert und werden im Rahmen
der laufenden Neuplanung des Projekts einfties-
sen.

Justitia 4.0 QRM-Bericht 1-2020 (V1.0)-de.dock 17



4 , 2 Ste l lungnahmen zu Anregungen

Die Co-Präsidien PAS und STA, sowie die Projektleitung nehmen auf die An-
regungen ( im Tex t des QRM-Berichts) des QORM wie folgt Stellung:

Anregung [Seite} Stellungnahme

[Seite 7 ] Der ORM regt an , die Angenommen wie folgt:

Beschreibung verschiedener Ri- @ Die Gesamtprojektleitung wird die Anregungen
siken umzuformulieren, damit .. umsetzen.
die Wirkung der entsprechenden
Risiken klarer erkennbar Ist.

[Seite 8] Der QRM regt an, den
Risikokatalog zuhanden der
nächsten Berichterstattung zu
überprüfen, hinsichtlich Aus-
sage-kraft (Wirkungsformulle-
rung) und Redundanz,

[Seite 13] Der QRM regt an, den Angenommen wie folgt :

Aspekt des gechzetigen neue: ® Die Gesamtprojektleitung stimmt der Anregung
r u n g s a n s p r u c h s z w i s c h e n Kan zu, nimmt sie allerdings lediglich zur Kenntnis,
ton und Justitia auf die Entwick- da die möglichen Risiken aus einer zweifachen
lung der Sandboxes beider In - Steuerung erkannt, nicht als gross eingestuft
klalisterung der Teilprojekte und werden und Inder Governance der Zusammen-
der Formulierung der Teliprojek- arbeit mit den beteiligten Kantonen berücksich-taufträge zu berücksichtigen. t igt ist.
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5.1

5.2

Anhang

Ampelfarben Qualitäts- und Ris ikomanage-
ment (QRM) für Projektstatus
Das QRM orientiert sich bei der Ampelsetzung an folgenden Statusregeln:

: Zielerreichung nicht gefährdet, keine Massnahmen notwendig

®@Gelb: Massnahmen notwendig. Herausforderungen können durch Ebene
Führung gelöst werden

|: Herausforderungen bedingen Entscheid Projekt- und Steuerungs-
auschuss

Grundsätze bei Risikoeinschätzung
Beurteilung durch das QRM:

® Leistung: Gefährdung von Projektzielen und -ergebnissen als Ganzes
oder in Teilen

® Term ine : Gefährdung von vereinbarten Terminen für Phasenenden und
Meilensteine

= Aufwand & Kosten: Gefährdung des vereinbarten Rahmens zu Aufwand
und Kosten

= Qualität: Gefährdung von Qualitätsvorgaben oder -erwartungen an Lie-
ferergebnisse (in Projektaufträgen vereinbarter Lieferumfang, Ergebnis-
se, die abgenommen und für den Betrieb freigegeben werden, z.B. IT-
Sys tem, Prozessbeschreibungen, Dokumentationen, Konzepte)
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